
11-950 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natior;alrates 
XI. G0setzgehungsperiode 

15.1.1968 
422/A.B. 

zu 396/J 
A nr rag c b e a n t VI 0 r tun g 

des Bundesministers fUr Handel, Gewerbe und Industrie Vizekanzler 

Dr. B 0 c k 

auf die ~~frage der ~bgcordneten Dr. F i e dIe l' und Genossen, 
. ...., ri 

betreffend Grfulphase der Verkehrsampeln. » ' .. 
-.-.-.-.-

" Auf die Anfrage, welche die A.bgeordneten Dr. Fiedler und Genossen an~ 

läßlich der. Sitzung des Nationalrates am 15. November 1967, betreffend Grün­

phase der Verkehrsampeln, an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

1) Das grüne Blinklicht \'JUrde mit. gern Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, 

BGBl.Ur. 159 (Straßenverkehrsordnung) erstmalig ausdrücklich gesetzlich ver­

ankert. Die bisher damit gemachten Erfahrungen sind sehr uneinheitlich. 

Während ein Teil der Kraftfahrer diese Einführung begrüßt, sind andere wie­

derum der Auffassung, daß das grüne Blinklicht zur Verkehrsverzögerung bei­

trägt und sogar zusätzliche Gefahren schafft. 

2) Als Vorteil des grünen Blinklichtes ist sein Zweck, nämlich die Vor­

warnung, anzusehen. Der auf die Kreuzung Zufahrende kann rechtzeitig ab­

sch~l.tzen, ob ihm die Durchfahrt noch möglich sein v:ird, in welchem Falle er 

mit unverminderter Geschwindigkeit bis zur Kreuzung und über diese fahren 

kann und soll. 

3) Als Nachteil des grUnen Blinklichtes ist jedoch eine gewisse Un­

sicherheit des Fahrers festzustellen, weil es nicht immer möglich ist, die 

Dauer der Blinkphase richtig einzusch~~tzen, was dann dazu führt, daß der 

Fahrer auf jeden Fall das Fahrtempo verlangsamt, wodurch eine nicht uner­

hebliche Verzögerung des Verkehrs und größere Stauungen entstehen. 

4) Als Gefahrenmoment der Blinkphase ist der Umstand festzustellen, daß 

viele Fahrer bei grUnem Blinldicht nicht mehr über die Kreuzung fahren, 

sondern ihren iNagen vorher t meist Behr abrupt t zum Stehen bringen ~ Wenn nun 

der Fahrer eines Folgewagens mit Recht annimmt, daß der vor ihm fahrende 

Wagen das grUne Blinklicht noch zum Passieren der Kreuzung benützen \7ird, 

kommt es wiederholt vor, daß der Nachfolgmvagen auf den vorderen auffährt. 

5) Das Grline Blinklicht ist im Gegensatz zur Auffassung der Anfrage­

steller im Ausland nicht üblich; man kann diese Einrichtung außerhalb Öster­

reichs nur in äußerst seI tonen Fällen sehen. In diesem Zusanmlenhang ist es 

außerdem bemerkenswert, daß im Ausland die gelbe Zwischenphase - 'nenn über~ 

haupt - so nur an den allerwichtigsten YlXeuzungen verwendet wird, währ.end 
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4as ul1mittelbarc ÜbersP:rillgel:l yon rot 

stellt, 

6) Ims den qbcl1 ange f'Uhrten Gründen v/Lire die Einführul1g eines 5~fac;hen 

f,llinke!:+f3 mit einer Zci~daucr von je ei~~r ~ekullde s:lcher~+9h niqrt zwe~k7' 

mäß~g; es würde das Gefahren - und Unsic!'terheitselemer.t p.lJ! ve;r~~p.J:eA ~d 

zu einer weiteren Vorlallgsamung des Kreuzungsverkehrs :füh:r~p.~p<?ferlle !l1ap 
~n der G:rüIll:f..ch~~Blinkphase B:per überhaupt fest;zuhaltel~ WÜ~1Qqht f 'H'sqheiBt 

cß andere~seits ~wec~ä~;g.~u einer V~rcinhe:l~li~~u~g d~F 'Btt~k,ph~ße ~~. 

konunen ~ $:l:-nesolche Regelung scll t.e eil1er Vetordlfl.1-11g vorbehp.~ te~ p*7i~eiL1,. 

die n~qA de~ ~Ilkrat~retel1 der llUS vcrfasßul1gsre9htlichen q;:Üflde~ ~qtv,ep.dig 

ge~'!ordenen dri tten St;raßenverkehrsqr.dnungs-H<?vell~ ~u erl.8.ssen s~ip wi?d f · 
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